
BeFlex®

Frühbehandlung bis zum Feldrand
Herbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und zweikeimblättrigen Unkräutern in Wintergerste, 
Winterweichweizen, Winterroggen und Wintertriticale zur Anwendung im Nachauflauf/Herbst. 
Die Wirkung von Beflubutamid führt zu einem verstärkten Chlorophyllabbau in den Schadpflanzen 
(Carotinoidsynthesehemmer) nach erfolgter Aufnahme über den keimenden Spross, die Wurzeln 
bzw. das Blatt. Beflubutamid bleibt mehrere Wochen wirksam, so dass auch später keimende 
Ungräser und Unkräuter erfasst werden.

Vorteile
Breites Unkrautspektrum
Baustein im Anti-Resistenz-Management gegen Windhalm
Grundlage zur Niederhaltung von Trespen im Herbst
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Nr. 006787-00

BeFlex®

Herbizid
Wirkstoff:   500 g/l Beflubutamid (43,9 Gew.-%)
Formulierung:   Suspensionskonzentrat (SC)
Bienen:  nicht bienengefährlich (B4)
Artikelnummer/ 
Packungsgrößen:  11001890  4 x 5 l Umkarton 
  11002270  10 x 1 l Umkarton 
Piktogramm:  GHS09
Signalwort:  Achtung

GEBRAUCHSANLEITUNG
Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe)
Beflubutamid:  F1

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen

Pflanzen/Objekte Schadorganismen/Zweckbestimmung

Winterweichweizen, Wintergerste, 
Winterroggen, Wintertriticale 

Gemeiner Windhalm, Einjährige 
zweikeimblättrige Unkräuter

Wirkungsspektrum
Sehr gut bis gut bekämpfbar:
Gemeiner Windhalm, Ackerfrauenmantel, Acker-Hellerkraut, Acker-Stiefmütterchen, Acker-
Vergissmeinnicht, Ausfallraps, Hirtentäschelkraut, Taubnessel-Arten, Persischer Ehrenpreis, Wicke, 
Storchschnabel- Arten, Rauke-Arten

ausreichend bekämpfbar
Kamille-Arten, Vogelmiere, Klatsch-Mohn, Kornblume, Erdrauch, Trespen (nicht gegen Spätkeimer)

Nicht ausreichend bekämpfbar
Quecke, Flughafer, Kletten-Labkraut, Efeublättriger Ehrenpreis, Einjährige Rispe, Wilde Möhre, 
Hahnenfuß

Die Wirkung von BeFlex® kann auf anmoorigen und Moorböden sowie anderen, besonders stark 
humosen bzw. äußerst sorptionsstarken Böden herabgesetzt sein.
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BeFlex®

Mischbarkeit
BeFlex® ist mit anderen Getreideherbiziden oder mit AHL (Markenprodukt) mischbar. Spritzflüssig-
keiten grundsätzlich sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen. Für eventuelle 
negative Auswirkungen von uns nicht empfohlener Tankmischungen haften wir nicht.

Ansetzen der Spritzflüssigkeit
BeFlex®  ist ein Suspensionskonzentrat und daher leicht mit Wasser mischbar. Vor Ansetzen der 
Spritzbrühe Produktbehälter kräftig schütteln. Danach wird das Mittel bei laufendem Rührwerk in 
den ¾ mit Wasser gefüllten Spritzbehälter direkt oder über die Einspülschleuse gegeben. Leere 
Produktbehälter mit Wasser gründlich spülen und Spülwasser der Spritzbrühe beigeben. Restwas-
sermenge auffüllen. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als notwendig.

Reinigung
Spritzgerät und -leitungen nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Dazu ca. 20 % des Tank-
inhaltes mit Wasser auffüllen und dabei Innenflächen des Tanks mit dem Wasserstrahl abspritzen. 
Rührwerk für ca. 2 Minuten einschalten. Anschließend Reinigungsflüssigkeit bei laufendem Rühr-
werk durch die Düsen auf der zuvor behandelten Fläche verspritzen. Die regelmäßige Reinigung der 
Pflanzenschutzspritze von außen, insbesondere des Brühebehälters, Pumpenaggregates und Ge-
stänges, sollte Bestandteil des normalen betrieblichen Ablaufes sein und möglichst direkt auf dem 
Feld erfolgen. Hierzu werden von den Geräteherstellern entsprechende Nachrüstsätze mit Wasser-
vorratsbehältern und Reinigungsbürsten angeboten.

ANWENDUNG
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte  Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale 
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   Von Auflaufen: Keimscheide durchbricht Bodenoberfläche; Blatt an der 

Spitze der Koleptile gerade sichtbar bis 5 Bestockungstriebe sichtbar
Stadium
Schadorganismus:   Von Auflaufen: Keimscheide/Keimblätter durchbricht/brechen Boden-

oberfläche (ausgen. hypogäische Keimung); Spross bzw. Blatt durchbricht 
die Bodenoberfläche; Knospen zeigen grüne Spitzen bis 6. Laubblatt bzw. 
Blattpaar oder Blattquirl entfaltet.

Anwendungszeitpunkt:   Nach dem Auflaufen, Herbst
Max. Zahl der
Behandlungen:   In der Anwendung: 1
  In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   spritzen
Aufwandmenge:   0,5 l/ha
Wasseraufwandmenge:   200 bis 400 l/ha Wasser
Wartezeit:   Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die 

Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. 
Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht 
erforderlich.

Sonstige Hinweise:   Der optimale Anwendungszeitpunkt ist der Auflaufbeginn des Getreides 
(BBCH 9 bis 10)

_______________________________________________________________________________________ 
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BeFlex®

Nachbau
Nach abgeschlossener Vegetationsperiode ist auf BeFlex®-behandelten Flächen der Nachbau aller 
Kulturen möglich.
Nach vorzeitigem Umbruch sollte zwischen der Behandlung mit BeFlex® und Neuansaat von Som-
merkulturen ein Zeitraum von 12 Wochen liegen. Nach üblicher Bodenbearbeitung (10 - 15 cm) ist 
der Nachbau von allen Sommerkulturen (ausgenommen Sommerraps) möglich. Nach Pflugfurche 
(20 cm) kann Sommerraps nachgebaut werden.

Verträglichkeit
BeFlex® zeichnet sich durch eine gute Kulturverträglichkeit in Wintergetreide aus. Der Einsatz ist 
ohne Sorteneinschränkung möglich. Voraussetzung für eine gute Wirkung und Verträglichkeit ist ein 
möglichst feinkrümeliges, abgesetztes Saatbett und eine Saattiefe von 2-3 cm. Unter ungünstigen 
Witterungsbedingungen, wie z. B. hohe Niederschläge oder eine extrem hohe Sonneneinstrahlung, 
kann die Anwendung von BeFlex® innerhalb der folgenden zwei Wochen zu chlorotischen Blattfle-
cken am Getreide führen, die sich jedoch nach kurzer Zeit vollständig verwachsen und somit nicht 
ertragswirksam sind.

UMWELTVERHALTEN
Nutzorganismen
(NB6641) Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge 
oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienen-
gefährlich eingestuft (B4).
(NN165) Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) 
eingestuft.
(NN170) Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florflie-
ge) eingestuft.
(NN1842) Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi 
(Brackwespe) eingestuft.

Wasserorganismen
(NW262) Das Mittel ist giftig für Algen.
(NW265) Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
(NW264) Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

Gewässerschutz
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Gewässerschutz (siehe gesonderten Ab-
schnitt „Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsbestimmungen“)
(SP 1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte 
nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und 
Straßenabläufe verhindern).

Saumstrukturen
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Saumstrukturen (siehe geson-
derten Abschnitt „Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsbestimmungen“).

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG 
Anwenderschutz
(EUH 401) Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-
schäden führen.
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Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsbestimmungen
(NW468)Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse 
oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies 
gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.

(NW605) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender 
Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde 
Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung 
eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen 
der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzu-
halten. Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länder-
recht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 
PflSchG zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 %: 5 m, 75 %: 5 m, 90 %: *

(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der An-
wendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenom-
men nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächen-
gewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 
50.000 Euro geahndet werden.
10 m

(NW701) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächen-
gewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch was-
serführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhan-
den sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt 
werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, 
wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten 
Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation 
verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

(SB110) Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzen-
schutz „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
(SE110) Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SF245-01) Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder be-
treten.
(SS110) Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten 
Mittel.
(SS2101) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen 
beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SS610) Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

BeFlex®
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Erste Hilfe Maßnahmen
Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt auf-
suchen.
Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, 
dann das Auge weiter spülen.
Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen; 
nicht verschlucken.
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot be-
kannt.

Lagerung
Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren. Gebinde fest verschlossen an einem trockenen, kühlen und 
gut belüfteten Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit starken Oxida-
tionsmitteln lagern. Zusätzlich ist die Einschränkung der Zusammenlagerung gemäß TRGS 510 zu 
beachten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Frost schützen. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren.

Entsorgung
Leere Verpackungen nicht weiter verwenden. Vollständig entleerte, gespülte und trockene (aus-
tropfen lassen) Verpackungen sind an den autorisierten Sammelstellen des kostenlosen Entsor-
gungssystems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben (Behälter über 50 Liter sind zu 
durchtrennen). Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem 
Händler, aus der regionalen Presse, im Internet unter www.pamira.de oder über die kostenlose 
Hotline 0800-3086004.
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen über das kosten-
pflichtige PRE® -System entsorgen (PRE: Pflanzenschutzmittel Rücknahme und Entsorgung, kos-
tenlose Hotline 0800 3086001 oder www.pre-service.de). Zur Entsorgung über den Sondermüll 
Ihres Wohnortes erhalten Sie weitere Auskünfte bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

BeFlex®
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Haftung
Unterschiedliche, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte Einflussfaktoren können die 
Wirksamkeit des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z.B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, 
Kulturpflanzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit ande-
ren Produkten, die nicht unseren Angaben zur Mischbarkeit entsprechen, Auftreten wirkstoffresis-
tenter Organismen, Spritztechnik usw. Unter besonders ungünstigen Bedingungen kann deshalb 
eine Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder eine Schädigung an Kulturpflanzen nicht 
ausgeschlossen werden, für die der Hersteller oder Vertreiber keine Haftung übernimmt.
Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes kontrol-
liert. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserem Einfluss unterliegen, haften wir nur für gleich 
bleibende Qualität des Produktes. Das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP
Piktogramm:  GHS09
Signalwort:  Achtung

Gefahrenhinweise:
(H410) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
(P391) Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P501) Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH208) Enthält 4-Fluor-3-trifluormethylphenol, 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Re-
aktionen hervorrufen.
(EUH 401) Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Verpackung darf nicht wieder verwendet werden.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendung nur durch berufliche Anwender zulässig.
(SP 1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte 
nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und 
Straßenabläufe verhindern).

BeFlex®


